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Text 

§ 466c. (1) Das Pfand darf nur mit der Bestimmung verkauft werden, dass der Erwerber den 
Kaufpreis sofort zu entrichten hat. Wird die Sache dem Erwerber vor der Entrichtung des Preises 
übergeben, so gilt auch der Kaufpreis als dem Pfandgläubiger übergeben. 

(2) Der Pfandgläubiger hat den Pfandgeber vom Verkauf des Pfandes und von dessen Ergebnis 
unverzüglich zu verständigen. 

(3) Mit dem Verkauf erlöschen die Pfandrechte an der Sache selbst. Das Gleiche gilt für andere 
dingliche Rechte, sofern diese nicht allen Pfandrechten im Rang vorgehen. 

(4) Der Kaufpreis gebührt dem Pfandgläubiger nach Maßgabe seines Ranges im Ausmaß der 
gesicherten Forderung und der angemessenen Kosten einer zweckentsprechenden Verwertung. Im 
Übrigen tritt der Anspruch des Pfandgebers auf Herausgabe des Mehrbetrags an die Stelle des Pfandes. 

(5) Wenn der Pfandgläubiger und der Pfandgeber eine abweichende Art der Pfandverwertung 
vereinbaren und am Pfand einem Dritten ein Recht zusteht, das durch die Verwertung erlischt, so bedarf 
die Vereinbarung zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Dritten. 


